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Das sollten Sie wissen, wenn Sie Banken und 
Versicherungen Ihr Vermögen anvertrauen

Die Verbraucher und Sparer werden 
heute und auch zukünftig emotional re-
gelrecht durchgeschüttelt und durchge-
rührt, wenn es um die klassischen Geld-
anlage- und Sparformen geht. Es wird 
Zeit in einem Artikel auf die Notausgän-
ge und Fluchtwege der systemrelevanten 
Institutionen wie Banken, Investment-
häuser und Lebensversicherer konkret 
hinzuweisen. Ausnahmslos alle Infor-
mationen sind überprüfbar und einfach 
zu recherchieren. Ein Leitfaden für alle, 
die nun noch kritischer über den Mainst-
ream nachdenken und für sich mögliche 
Lösungen ableiten. 

Strafzinsen
Die Deutsche Skatbank schrieb eine un-
rühmliche Geschichte. Diese kleine Bank 
erhob als erstes deutsches Institut einen 
Strafzins aufs Tagesgeldkonto im Jahr 
2014. Damals wurde die Nachricht über-
wiegend belächelt und abgetan, mit den 
Worten: „das wäre eine Ausnahme“. Ak-
tuell haben wir ca. 130 Banken, die in un-

Guthaben ab 100.000 € oder erst ab ein 
oder zwei Mio. Euro diesen Strafzins von 
0,4 % oder bereits 0,5 % erheben, bezie-
hungsweise auch. Der Optimist meint: 
„Der Normalsparer wird davon nicht be-
troffen sein.“ Der Klardenker sagt: „Es ist 
erst der Anfang, die Eurohürden werden 
zukünftig weiter nach Unten geschraubt.“ 
Somit werden immer mehr Menschen 
und Kontoinhaber betroffen sein. 

Aufkündigung von lukrativen Spar-
formen
In der jüngsten Vergangenheit haben di-
verse Bausparkassen und erste Sparkassen 
sich richtige Freunde gemacht. Sogenann-
te „Altverträge“ mit hohen Garantiezin-
sen versehen, werden nun einseitig von 
diesen vermeintlich verbraucherfreund-
lichen Institutionen gekündigt. Damals 
mit hohen Zinsversprechungen in die hei-

ligen Hallen gelockt, heute zehntausende 
von Kunden rausgeworfen! Diesen Ver-
brauchern kann man nur raten, ein kon-
sequentes Handeln durchzuführen. 

Bargeldverbot
-

druck daran, das Bargeld sukzessive 
und zügig der Höhe nach zu reduzieren 
und am Ende gänzlich abzuschaffen. 

Falschgeld umlauf sind die offensichtlichen 
Themen der Medien bziehungsweise der 
bestimmenden Institutionen. Ja, sicherlich 

konsequente Bargeldreduk tion wird be-
reits in Ländern wie Schweden und Italien 
„probeweise“ umgesetzt. Nur kleinere 
Zahlungen sind noch mit Bargeld möglich, 

werden im Eurozahlungsraum entzogen, 
also 200er und 500er Scheine.  Nun mal 
angenommen, die echten Gründe für das 
Bargeldverbot liegen ganz woanders? 
Beispiel: Es soll der Mensch (siehe China!) 
komplett durchleuchtet werden, sämt-
liche Kaufverhalten werden somit sauber 
in Echtzeit dokumentiert. Banken, Online-
kaufhäuser wissen exakt wann, wo und 

was Sie einkaufen. Ferner kommt hinzu, 
dass durch die Negativzinsen der Zen-
tralbanken die Verbraucher ja regelrecht 
„gezwungen“ werden würden, das Geld 
vom Konto abzuheben und lieber als Bar-
geld unter das Kopfkissen zu legen. Auch 
wenn es zwar keine Zinsen dafür gäbe, 
gäbe es aber halt auch keine Strafzinsen.
Es gibt, egal wo auf dem Erdball, nicht an-

-
teile von Vermögen abgehoben werden 
würden. Somit ist es besser, es gleich zu 
verbieten. In dieser Welt wird das Bargeld 
immer mehr zum Feind der Notenbanken 

mal genauer nachzudenken.

Einlagensicherung
„Unsere Einlagen sind sicher“, so lautet 
damals in 2008 zu den Tagesschauzeiten 
die Aussagen von Frau Merkel und Herrn 
Steinbrück. Es ging damals darum den 
„Bankenrun“ und das Abheben von Bar-
geld zu verhindern. Herr Steinbrück gab in 
einer Dokumentation wenige Jahre später 
zu, politisch gar nicht legitimiert gewesen 
zu sein, aber es war wichtig, es damals  
genau so vor der Kamera mit der Kanzle-
rin durchzuführen. Ein Wahnsinn, das In-
terview ist für jeden Menschen im Internet 
anschaubar. 

Einlagensicherungsmodelle

den Banken in Deutschland im weltwei-
ten Vergleich sehr gut abgesichert. Falls 
eine Bank nicht in der Lage ist, Kunden-
einlagen zurückzuzahlen, sind diese bis 
zu 100.000  € durch die gesetzliche und 
darüber hinaus bis zur jeweiligen Siche-
rungsgrenze durch die freiwillige Einla-
gensicherung geschützt. Bei den Millionen 
von Konten, wer bitte soll diese Summen 
bezahlen, wenn die Systembanken fallen? 

zur Einlagensicherung: „Auf die Leistun-
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gen eines freiwilligen Einlagensicherungs-
fonds gibt es für den Kunden keinen un-

Fonds seines Geldinstituts. Der Fonds dient 
der Stabilisierung der ihm jeweils ange-
schlossenen Institute im Krisenfall. Bei ei-
ner allumfassenden Bankenkrise ist eine 
ausreichende Leistung nicht garantiert.“ 

Das SAG-Gesetz
Nahezu kaum jemand in der Finanzbran-
che und als Verbraucher 
hat jemals von diesem ein-
schneidenden Gesetz aus 
Dezember 2014 gehört 
oder gelesen. Das SAG 
besagt, dass eine neue 
„Bankennotrettungsinsti-
tution“ anordnen kann, 
sofern eine systemrelevante Bank eine 
Insolvenz droht, die Bank nun Kunden-
gelder einziehen oder in Aktien der Bank 
zu einem von ihr festgelegten Nennwert 
umwandeln darf und zwar kraft dieses 
Gesetzes! Interessanterweise wurde in 

§ 5 SAG festgehalten, dass alle Funktions-
träger über das nach dem SAG ablaufen-
de Verfahren Stillschweigen zu wahren 
haben. Wer ist seit 2014 betroffen? Alle 

-
lagen ab 100.000 € bei einer systemrele-
vanten Bank führen. Die Einlagen können 
sich aus verschiedenen Bereichen zusam-

ergeben die exakte Einlage, welche, wenn 
diese 100.000 € überschreitet, nun unter 

das SAG fallen. Das sind das Sparbuch, 
Festgeld, Tagesgeld, Giroguthaben, Spar-
verträge, Namensschuldverschreibungen 
und auch die Liquidität aus Wertpapier-
depots. Das SAG Gesetz erlaubt es nun-
mehr alle Konten und Sparvarianten bei 

-
ren“, auch wenn sogar die Durchschnitts-
höhe im Jahr oberhalb von 100.000 € 
lagen oder diese Gesamtsumme eines Fa-
milienstammes (bitte vergegenwärtigen!) 
bei einer gemeinsame Bank die genannte 
Summe überschreitet. 
Der Sparer oder vielmehr der Bürger bürgt 

und die Finanzinstitutionen haben wieder 
-

stellt und gesetzliche Hin-
tertüren geschaffen, wenn 
Banken sich „verspielen“. 
Es gilt sich stets auch sel-
ber zu informieren, seine 
Finanz- und Altersversor-
gungsprodukte komplett zu 

überprüfen und dann überlegt zu handeln.
Wie wird der Sparer und Verbraucher mit 
unterschiedlichen Szenarien bezüglich 
seiner Geldanlagen konfrontiert. Einer-
seits sollen Vorkehrungen für das Spa-
ren, insbesondere für das Alter vollzogen 

»In dieser Welt wird das Bargeld immer 
mehr zum Feind der Notenbanken und 
Regierungen. Es ist eine Gefahr für die 
Politik negativer Zinsen.«

»Unsere Einlagen sind sicher«
Angela Merkel und Peer Steinbrück 
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werden, andererseits sind die Ergebnisse 
bei herkömmlichen Geldanlageprodukte 
schauerlich bis zu katastrophal. Nun 
sparen über 80 % der Verbraucher auch 
noch in konventionelle Bank- oder Ver-
sicherungsprodukte, die nun auch nach-

-
ten erwirtschaften. Wir erlauben uns auf 
diese Mainstreamprodukte auch in die 
Tiefe näher einzugehen. Es wirkt wie eine 
Geisterbahnfahrt, aber der Gesetzgeber 
hat sämtliche Vorkehrungen getroffen, 
falls es wieder zu Erdbeben in der Finanz-
branche kommen sollte und davon sind 
wir erneut nicht weit entfernt. 

Collective Action Clause
Die kollektive Handlungsklausel besagt, 
dass es den Euro-Ländern künftig erlaubt 
ist, Schuldenschnitte schneller und ein-
facher durchzuführen. Davon könnten 
auch Millionen deutsche Sparer betrof-
fen sein. Es ist quasi ein Angriff auf die 
Ersparnisse der Bürger, nach geplantem 
Schuldenschnitt und rücksichtsloser Ent-
eignung. Alle neuen Staatsanleihen der 
Euro-Zone enthalten seit 2013 eine sol-
che Klausel. Das klingt für Laien paradox 

und viele dürften glauben, davon nicht 
betroffen zu sein - wer besitzt schon di-
rekt Staatsanleihen. Es kann aber prak-
tisch tatsächlich jeden treffen. In jeder Le-
bensversicherung und in jedem privaten 

enthalten. Und mit der Klausel können 

von Schulden verweigern, selbst wenn 
der einzelne Sparer dem nicht zustimmt. 
Damit kann es wiederum doch jeden Spa-
rer in Deutschland treffen. § 314 VAG 

systemrelevante Institutionen zu schüt-
zen, sicherlich ist es auch die Aufgabe so 

etwas zu tun. Nur wenn die eigene pri-
vate oder betriebliche Altersversorgung 
daran hängt, sollte man mehrfach über-
legen, solche Verträge fortzuführen. Was 

Versicherungsunternehmen „echte Fi-
nanznot“ erleiden, Leistungen komplett 
verweigert, herabgesenkt werden und 
auch vorzeitige Auszahlungen bei Kün-
digungen verweigert werden dürfen. 

Weiterzahlung durch den Versicherungs-

nehmer! Somit hängt ein Kunde so einer 
Versicherungsgesellschaft komplett am 
Tropf des Versicherers und des Gesetzge-
bers. Dafür hat man dann mitunter Jahr-
zehnte gespart? Die ersten Gesellschaften 

-
gen“, also umsetzen müssen. Weitere 
werden folgen, das steht bereits fest. § 98 

-
anlagegesetzbuch ist wenigen Menschen 
bekannt. Er besagt, dass Kapitalverwal-

Fondsanteilen verweigern beziehungs-
-

wöhnliche Umstände vorliegen. Natürlich 
muss so etwas öffentlich bekannt gege-
ben werden usw., aber es handelt sich 
hierbei ganz klar um den „Notausgang“ 
für Beteiligungsunternehmen (AIF-Fonds) 
und von Investmentfondsgesellschaften, 
wenn diese Not leiden oder sich drama-
tisch verspekuliert haben, auf Kosten der 
Anleger und Kunden. Welche weiteren 

-
ren, Investieren oder Geld anlegen möch-

-
kraft. Insbesondere bei mündelsicheren 
Anlageprodukten oder sogenannten 
Geldwerten wirkt sich der Kaufkraftver-
lust auf eine zeitliche Betrachtung extrem 
aus. Selbst geringste Annahmen von nur 

-
kehrschluss, dass man als Sparer Wertzu-
wächse in gleicher Höhe benötigt, allei-
ne nur um die Kauftraft zu erhalten. Ein 
Gewinn oder eine Steigerung ist hierbei 
noch nicht einmal erreicht. 

-
sondere bei zukünftigen Leistungsemp-

-
rung zum Umdenken führen, da immer 
mehr jüngere Menschen immer mehr 
ältere Menschen „versorgen“ müssen. 
Wer zukünftig alleine nur auf die gesetz-

wird wie Millionen anderer Menschen, in 
Altersarmut leben müssen. Das darf kein 
Lebensziel sein. 

Fazit
Als Verbraucher und Sparer gilt es zu-
nächst kühlen Kopf zu bewahren und 
sich Zeit für sein Geld und Vermögens-
anlagen zu nehmen. Man sollte sich über 

-
griffsmöglichkeiten konkrete Gedanken 
machen und dann gegebenenfalls Än-
derungen vornehmen. Zudem gilt es der 
Altersarmut zu entrinnen, sich professio-
nelle Meinungen und Beratungen einzu-
holen, um dann sinnvolle und echte wert-
haltige Lösungen für sich umzusetzen.    

Große Scheine 
über 200 und 
500 €  werden 

aus dem Umlauf 
gezogen –  

angeblich als 
 Maßnahme  zur 

Bekämpfung 
der Finanzierung 

von Terror und 
 Verbrechen.




